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■ Didacta Informatica SA in Liquidation, bisher in
S c h a f f h a u s e n ,  CH-290.3.001.764-0, Planen, Entwickeln,
Realisieren, Durchführen, Verkaufen und Lizenzieren von Aus-
bildungslehrgängen im Bereich der multimedialen Informatik
und Telematik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom
23. 03. 2006, S. 13, Publ. 3300024). Gründungsstatuten:
02.11.1990. Statutenänderung: 15. 06. 2006. Firma neu:
Didacta Informatica SA. Sitz neu: W i n t e r t h u r .  Domizil
neu: c/o SEC Software Engineering Consulting AG, Schlachthof-
strasse 19, 8406 Winterthur. Zweck: Planen, Entwickeln, Realisie-
ren, Durchführen, Verkaufen und Lizenzieren von
Ausbildungslehrgängen im Bereich der multimedialen Informa-
tik und Telematik, sowie von Rechnerprogrammen und von
computergestützten Lernprogrammen; Erbringen von Dienstlei-
stungen auf dem Gebiet der Unternehmens- und Informatikbe-
ratung sowie verwandten Bereichen durch Beratung und
Unterstützung von Institutionen des öffentlichen und privaten
Rechts, von Unternehmen und von Einzelpersonen; Kauf und
Verkauf, Verwalten und Auswerten von Patenten, Erfindungen
und Fabrikationsverfahren jeder Art und Durchführen industriel-
ler, gewerblicher und sonstiger Forschungen, Studien und Pro-
jekte im Bereich der Informatik und Telematik sowie Planen,
Errichten, Einrichten und Betreiben von Ausbildungsstätten;
Kauf und Verkauf von Waren aller Art, Vermitteln und Tätigen
von Agentur-, Import-, Export- und Handelsgeschäften, insbe-
sondere im Bereich der Informatik, Telematik und Elektronik;
Tätigen aller übrigen Geschäfte, welche geeignet sind, die Ent-
wicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesell-
schaftszwecks direkt oder indirekt zu fördern und zu erleichtern;
Erwerben, Überbauen, Verwalten und Veräussern von Immobili-
en. Aktienkapital: CHF 100’000.–. Liberierung Aktienkapital:
CHF 100’000.–. Aktien: 1’000 Namenaktien zu CHF 100.–. Publi-
kationsorgan: SHAB. Mitteilungen: Mitteilungen an die Aktionäre
können, soweit ihre Adressen der Gesellschaft bekannt sind,
durch eingeschriebenen Brief oder telegrafisch erfolgen, soferen
das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Vinkulie-
rung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe
der Statuten beschränkt. Nachdem der gesetzmässige Zustand in
Bezug auf die Domizilverhältnisse wiederhergestellt ist, wird die
Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 86 Abs. 3 HRegV und
Art. 88a HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwen-
dung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst er-
klärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen
Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos ab-
gelaufen ist.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ber-
ger, Heinz, von Neftenbach, in Neftenbach, Mitglied, mit
Einzelunterschrift [wie bisher]; Peer, Dario, von Scuol, in Seuz-
ach, Revisionsstelle.
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